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Am Himmelfahrtstage hat Gott der Herr 

unseren 

Regierungsrat 

Kurt Schelhorn 
nach kurzer, schwerer Krankheit zu sich 

genommen. 

Die Evangelisch� Lutherische Landeskirche 

Eutin verliert mit dem Heimgegangenen 

einen pflichtbewußten, ungemein befähigten 

und geschickten Mitarbeiter. Er war uns über 

das Dienstliche hinaus ein guter, allzeit hilfs

bereiter Kamerad. 

Der Herr der Kirche lasse ihm leuchten sein 

Licht und sei mit seinem Trost bei denen, die 

ihm die Nächsten sind. Wir stehen in auf

richtiger Trauer und herzlicher Dankbarkeit 

an der Bahre unseres. Mitarbeiters. 

E u·ti n ,  30. Mai 1957 

Evangelisch:=Lutherische 

Landeskirche Eutin 

Dr. Waßmund de Beer Prühs Kieckbusch 
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Gesetz 

über die Regelung des landeskirchlichen Disziplinarrecltts 

A r t i k e l 1 

Das Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 
11. März 1955 gilt im Bereich der Evangelisch- Lutherischen Landeskirche
Eutin nach Maßgabe nachstehender Bestimmungen, und· zwar mit Wir
kung vom 1. April 1957.

§ 1

Die Dis-ziplinarkammer für Geistliche entscheidet in der Besetzung mit 
einem rechtskundigen Vorsitzenden, zwei geistlichen und zwei weltlichen 
Beisitzern, von denen mindestens einer rechtskundig sein muß. 

§ 2

Der Disziplinarhof der Evangelischen Kirche in Deutschland ist in 
allen Fällen Berufungsgericht. 

§ 3
Auf den Landespropst findet das Gesetz keine Anwendung. 

§ 4

Die Dis-z.iplinarstrafe der Versetzung findet einstweilen keine An
wendung. 

§ 5
Zuständige Dienststelle nach §§ 4, 14 und 120 Disziplinarordnung der 

Evangelischen Kirche in Deutschland ist der Landeskirchenrat. 

A r t i k e l 2 

Der Landeskirchenrat wird ermächtigt,. Ausführungsbestimmungen zu 
erlassen. Er wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Synodalaus

. schusses die Mitglieder der Disziplinarkammer und den Stellvertreter für 
jedes ordentuche Mitglied zu bestellen. 

Das vorstehende, von der Gesetzgebenden Versammlung der Ev,"'.Luth. 
Landeskirche Eutin a11.1 3. April 1957 beschlossene Gesetz wird ver
kündet. 

E u t i n , den 3. April 1957 

Der Landeskirchenrat 

K i e c kbu sch d e  B e e r Pr ü hs 
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II. Kirche ng esetz 

zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge 

vom 12. April 1957 

Die Landessynode der Ev.-Luth. Landeskirche Eutin hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 

Der Landeskirchenrat wird ermächtigt, 

1. zu dem Kirchengesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland zu 
dem Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland zur Regelung der
evangelischen Militärseelsorge (Zustimmungsgesetz) sowie zu dem 
Kirchengesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Rege
lung der evangelischen Militärseelsorge in der Bundesrepublik
Deutschland (Ergänzungsgesetz) die nach Artikel 10 b der Grundord
nung der Evangelischen Kirche in Deutschland erforderliche Zustim
mung zu erteilen,

2. bis zum Erlaß eines Kirchengesetzes mit Zustimmung des Synodalaus
schusses die zur Durchführung der evangelischen Militärseelsorge im 
Bereich der Landeskirche nach Maßgabe der in Ziffer 1 genannten 
Gesetze notwendigen Bestimmungen im Verordnungswege zu erlassen. 

§ 2

Entgegenstehende Bestimmungen der Verfassung der Ev.-Luth. Lan
deskirche Eutin oder sonstiger Kirchengesetze verlieren insoweit ihre 
Wirksamkeit. 

§ 3

Das Kirchenges'etz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende, von der außerordentlichen Landessynode am 12. 

April 1957 beschlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

E u t i n  , den 12. April 1957 

Der Landeskirchenrat 

K i e ckb u s ch d e  B eer Pr ü h s
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III. Kir c h e n g e s et z 

zu dem Vertrag zwischen dem Land Schleswig:::Holstein und.den 

evangelischen Landeskirchen Schleswig:::Holsteins 

vom 6. Mai 1957 

Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1
(1) Dem in Kiel am 23. April 1957 unterzeichneten Vertrag zwischen dem
Land Schleswig-Holstein und den evangelischen · Landeskirchen in
Schleswig-Holstein und der am gleichen Tage unterzeichneten Zusatzver
einbarung zu diesem Vertrage wird zugestimmt.

(2) Det Vertrag und die Zusatzvereinbarung werden nachstehend ver
öffentlicht.

V 12:rirag ::wißcben dem Lci.nd Schleswig:::Holstein 

und den evangelischen Landeskirchen in Schieswig:::Holsteln 

Das Land Schleswig-Holstein, vertreten· dmch den Ministerpräsidenten, 
und 
die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins, vertreten 
durch ihre Kirchenleitung, 
die Evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck, vertreten durdl ihre 
Kirchenleitung, 
die evangelisch-lutherische Landeskirroe Eutin, vertreten durch ihren 
Landeskirchenrat, 
geleitet von dem Wunscl:1, das freunds,chaftliche Verhältnis zwischen dem 
Lainde und deri Kirchen zu festigen und zu: fördern, 
ausgehend von der Tatsache, daß .der Vertrag der evangelischen Landes
kirchen mit dem Freistaat Preußen vom 11. Mai 1931 nebst dem dazug.e
hörenden Schlußprotokoll zwischen der Evangelisch-Lutherischen Lan
deskirche Schleswig-Holsteins und dem Lande unbestritten in Geltung 
steht, 
haben in Übereinstimmung über den Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen 
und ihre Eigenständigkeit beschlossen, 
diesen Vertrag im Sinne echter freiheitlicher Ordnung fortzubilden urid 
zur einheitlichen Gestaltung des Verhältnisses· des Landes zu den Kirchen 
wie folgt zu fassen: 

Ar t ike l 1 
Das Land Schleswig-Holstein gewährt der Freiheit, den evangelischen 

Glauben zu bekennen und auszuüben, den gesetzlichen Schutz. 

Ar t i k e l  2 
("1) Die Kirchen ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbständig 

innerhafü der Schranken des für alle g.eltenden Gesetzes. 
(2) Die Kirchen, Propsteien, Kirchengemeinden und aus ihnen gebilde

ten Verbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Ihr Dienst ist 
öffentlicher Dienst. 
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A r t ike l 3 

(1) Die Kirchenleitungen und die Landesregierung werden zur Pflege
ihrer Beziehungen regelmäßige Begegruungen anstreben. Sie werden sich 
vor Regelung von Angelegenheiten, die die beiderseitigen Interessen be
rühren, miteinander ins Benehmen setzen und sich jederzeit zu einer 
Besprechlmg solcher Fragen zur Verfügung stellen. 

(2) Die Kirchen werden untereinander eine enge Verbindung aufneh
men, um ihre Anliegen gegenüber dem Land einheitlich zu vertreten. 
Zu diesem Zweck werden sie gemeinsame Bevollmächtigte bestellen und 
eine Geschäftsstelle am Sitz der Landesregierung einrichten. 

Ar t ike l 4 

(1) Die evangelische Theologische Fakultät an der Universität Kiel
bleibt für die wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen bestehen. 

(2) Vor der Anstellung eines ordentlichen oder außerordentlichen Pro
fes1sors an der Theologischen Fakultät Kiel wird den Kirchen Gelegenheit 
zu gutachtlicher Äußerung in Bezug auf Bekenntnis und Lehre gegeben. 

(3) Der evangelische Universitätsprediger wird im Einvernehmen mit 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins ernannt. 

Ar t i k e l  5 

(1) Die wissenschaftliche Vorbildung der Lehrkräfte in evangelischer
Religionspädagogik an der Universität Kiel, den Pädagogischen Hoch
schulen und, soweit erforderlich, weiteren Ausbildungsstätten wird er
möglicht. Soweit durch diese Ausbildungsstätten der Bedarf an Re
ligionslehrern nicht gedeckt wird und die erforderlichen Lehrkräfte nicht 
anderweitig zur Verfügung stehen, bleibt es den Kirchen überlassen, im 
Einvernehmen mit dem Land kirchliche Ausbildungsstätten zu errichten. 
Die Höhe der vom Land zu erstattenden Kosten bleibt besonderer Ver
einbarung vorbehalten. 

(2) Bei der Anstellung der Dozenten für evangelische Religion und 
Methodik des Religionsunterrichts an den Pädagogischen Hochschulen des 
Landes wird entsprechend Artikel 4 Absatz 2 verfa._h.ren. Der Wechsel von 
einer Pädagogischen Hochschule des Landes zu einer anderen gilt nicht 
als Anstellung im Sinne dieser Bestimmung. Die Sätze 1 und 2 dieses 
Absatzes gelten entsprechend für andere Ausbildungsstätten des Landes. 
Soweit die Kirchen nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 2 kirchliche Aus
bildungsstätten schaffen, werden die Lehrkräfte im Einvernehmen mit 
dem Land angestellt. 

(3) Bei der ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen wirkt für
die Prüfung in evangelischer Religion ein Vertreter der Kirchen als 
stimmberechtigtes Mitglied des Prüfungsausschusses mit. Die Lehrbefä
higung für den Religionsunterricht wird im Einvernehmen mit dem 
Vertreter der Kirchen erteilt. 

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für die zweite Prüfung für das Lehramt
an Volksschulen und für die Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen, 
soweit die Lehrbefähigung für den Religionsunterricht nicht bereits bei 
der ersten PrüfUil1Jg für das Lehramt an Volkisschulen erworben ist, so
wie für die Prüfung für da,;; Lehramt an berufsbildenden Schulen und 
für die Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt an höheren Schulen. 

(5) Bei Prüfungen an kirchlichen Ausbildungsstättten im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 2 wirkt ein Vertreter des Landes als stimmberechtigtes 
Mitglied des Prüfungsausschusses mit. Die Lehrbefähigung für den Re
ligionsunterricht wird gemäß Absatz. 3 Satz 2 erteilt. 
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A r t i k e l  6 
(1) Die Vertragschließenden sind -sich im Hinblick auf die Zugehörigkeit

des größten Teils der Schüler und Lehrer des Landes zu.in christlichen 
Glauben darin einig, daß die in Artikel 6 Absatz 3 der Landessatzung für 
Schleswig-Holstein genannten Gemeinschaftsschulen christlichen Grund
charakter haben. 

(2) In ihnen werden die Schüler ohne Unterschied des- Bekenntnisses
und der Weltanschauung zusammengefaßt. In Erziehung und Unterricht 
ist auf die Empfindungen Andersdenkender Rücksicht zu nehmen. Bei 
der Besetzung der Lehrerstellen soll, Ul'.llbeschadet der Artikel 3 Absatz 3, 
7 Absatz 3 Satz; 3 und 33 Absatz 2 und 3 des Grundgesetzes für die Bun
desrepublik Deutschland, nach Möglichkeit die bekenntnismäßige Zusam
mensetzung der Schülerschaft berücksichtigt werden. 

(3) Der evangelische Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an 
den öffentlichen Schulen. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen ver
pflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. Lehrer, die keiner 
evangelischen Kirche angehören, dürfen für die Erteilung von evangeli
schem Religionisunterricht nicht herangezogen werden; Ausnahmen sind 
im Einvernehmen mit der zuständigen Kirche zulässig. 

(4) Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den Grund
sätzen der evangelisch-lutherischen Kirche erteilt. Die Lehrplanrichtlinien 
für den evangelischen Religionsunterricht, die auch die Wochenstunden
zahlen festsetzen sollen, werclen im Einvernehmen mit den Kirchen auf
gestellt und die Lehrbücher im Einvernehmen mit ihnen zugelassen. 

(5) Unbeschadet des staatlichen AufsichtST-echts behält die Kirche das
Recht der Einsichtnahme in den evangelischen Religionsunterricht der 
öffentlichen Schulen. Sie übt dieses Recht durch den zuständigen Schul
aufsichtsbeamten aus, sofern dieser der evangelisch-liutherischen Kirche 
angehört und die Befähigung zur Erteilung von Religionsunterricht be
sitzt. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor oder verzlchtet der Be
treffende auf die Beauftragung, so bestellt das Land im Einvernehmen 
mit der Kirche andere Schulaufsichtsbeamte oder geeignete Lehrkräfte 
der entsprechenden Schulart. 

(6) Geistliche und sonstige kirchliche Lehrkräfte bedürfen für die Er
teilung des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen des staatlichen 
Lehrauftrages. Sie unterstehen in Ausübung dieses Lehrauftrages der 
staatlichen Schulaufsicht. 

A r t i k e l 7 
Die Kirchen haben das Recht, Privatschulen einzurichten. Das Land 

wird diese Schulen, sofern sie die dazu allgemein erforderlichen Voraus
setzungen erfüllen, genehmigen und ihnen die Anerkennung gewähren. 
Das Land wird diesen Schulen die gleiche Rechtsstellung gewähren wie 
allen anderen Privatschulen. 

A r t i k e l  8 
(1) In Krankenhäusern, Strafanstalten und sonstigen Anstalten des

Landes werden die Kirchen zu seelsorgerlichen Besuchen und kirchlichen 
Handlungen zugelassen. Bei der Genehmigung von Anstalten anderer 
Unternehmen wird das Land tunlichst dahinwirken, daß die Anstalts
pflegling,e entsprechend seelso-�gerlich betreut werden können. 

_(2) Wird in den vom Land betriebenen Anstalten eine regelmäßige 
Seelsorge eingerichtet und werden hierfür Geistliche haupt- oder neben
amtlich angestellt, so wird der Geistliche vom Land im Einvernehmen 
mit der zuständig,en Kirche bestellt. Die Kirche wird in einem solchen 
Falle. dem Geistlichen, unbeschadet seines Dienstverhältnisses mit dem 
Land, die pfarramtlichen Aufgaben übertragen. 
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(3) Die vom Land bestellten Geistlichen unterstehen, unbeschadet der
Disziplinargewalt des Landes, der geistlichen und disziplinaren Aufsicht 
der zuständigen Kirche, soweit es sich um die Ausübung der durch die 
Ordination erwa.rbenen Rechte handelt. Das Land wird einen Geistlichen, 
sobald er die durch die Ordination erworbenen Rechte verloren hat, zu 
pfarramtlichem Dienst in staatlichen Einrichtungen nicht mehr zulassen. 

A r t i k e l  9 

(1) In das leitende geistliche Amt einer Kirche, dessen Besetzung nicht
auf einer Wahl oder Berufung durch eine Synode beruht, wird niemand 
berufen werden, von dem nicht die Kirche durch eine Anfrage bei dem 
Land festgestellt hat, daß Bedenken politischer Art gegen ihn nicht be
stehen. Wird das Amt auf Grund einer Wahl oder einer Berufung durch 
eine Synode besetzt, so z.eigt die Kirche dem Land die Vakanz an und 
teilt ihm später die Person des neuen Amtsträgers mit. 

(2) Als politische Bedenken im Sinne des Absatzes 1 gelten nur staats
politische, nicht dagegen kirchliche oder parteipolitische. Bei etwaigen 
Meinungsverschiedenheiten hierüber (Artikel 28) wird das Land au:f 
Wunsch die· Tatsachen angeben, aus denen es die Beden�en herleitet. Die 
Feststellung bestrittener Tatsachen wird im Falle des Absatzes 1 Satz 1 
auf. Antrag einem von der Kirche und dem Land gemeinsam zu bestellen
den Ausschuß übertragen, der zu Beweiserhebungen und Amtshilfeer
suchen nach den für Verwaltungsgerichte geltenden Vorschriften be
fugt ist. 

A r t ik e l  10 

(1) Die Kirchen werden einen Geistlichen a1s Vorsitzenden oder Mit
glied einer Behörde der Kirchenleitung oder einer höheren kirchlichen 
Verwaltungsbehörde, wie auch als Leiter oder Lehrer an einer der prak
tischen Vorbildung von Geistlichen gewidmeten Anstalt nur anstellen, 
wenn er 

a) Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes
für die Bundesrepublik Deutschland ist und

b) ein mindestens dreijähriges theologisches Studium an einer deut
schen staatlichen Hochschule zurückgelegt hat.

(2) Wird in einem solchen Amt ein Nichtgeistlicher angestellt, so gilt
die Vorschrift des Absatzes 1 zu a. 

(3) Im Einvernehmen mit dem Land kann von den in Absatz 1 und 2
genannten Erfordernissen abgesehen werden; insbesondere kann das 
Studium an anderen deutschsprachigen Hochschulen als den in Absatz 1 
zu b genannten anerkannt werden. 

(4) Die Personalien der in Absatz 1 und 2 genannten Amtsträger wer
den dem Land mitgeteilt. 

Ar t i k e l  11 

Für die Anstellung von Geistlichen gelten die in Artikel 10 Absatz 1 
zu a und b genannten Erfordernisse. Artikel 10 Absatz 3 firn;let Anwen
dung. 

Ar t ik e l  12 

(1) Kirchengesetze, kirchliche Notverordnungen und Satzungen, welche
die vermögensrechtliche Vertretung der Kirchen, Propsteien, Kirchen
gemeinden und der aus· ihnen gebildeten Verbände betreffen, werden 
dem Land vorgelegt. Das Land kann Einspruch erheben, wenn die Vor
schriften eine geordnete vermögensrechtliche Vertretung nicht gewähr
leisten. 
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(2) Der Einspruch ist innerhalb eines Monats vom Tage der Vorlegung
an zulässig. Über den Einspruch entscheidet auf Klage der Kirche· ein 
von den Vertragschließenden zu benennendes Schiedsgericht. Die Klage 
ist bis zum Ablauf eines Monats nach Einlegung des Einspruchs zulässig. 

·(3) Solange nicht die Einspruchsfrist abgelaufen, auf das Einspruchs
recht verzichtet, der Einspruch zurückgenommen oder durch das Schieds
gericht für unbegründet erklärt worden ist; werden die im Absatz 1 ge
nannten Vorschriften nicht in Kraft gesetzt werden. 

Ar t i k e  1 13 

(1) Die Kirchen werden Beschlüsse über die Bildung und Verände
rungen von Propsteien, Kirchengemeinden und aus ihnen g-ebildeten Ver
bänden einen Monat vor Ausfertigung der Organisationsurkunde dem 
Land mitteilen. 

(2) Das Land wirkt bei der Bildung und Veränderung kirchlicher An
stalten und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit nach Richtlinien 
mit, die mit den Kirchen vereinbart werden. 

A r t i k e l  1 4
(1) Kirchensteuergesetze und -verordnungen werden dem Land vorge

legt. Das Land kann Einspruch erheben, wenn 
a) durch sie die Einheitlichkeit der Kirchensteuerordnungen der

Kirchen beeinträchtigt wird,
q) sie nicht mit den staatlichen Steuerbestimmungen in Einklang

stehen.
Im übrigen gelten die Absätze 2 und 3 des Artikels 12 entsprechend. 

. (2) Bei der Festsetzung der Kirchensteuerhebesätze werden sich die 
Kirchen maßgeblich davon leiten lassen, 

a) daß das Aufkommen an Kirchensteuern den notwendigen Be
darf der Kirche nicht übersteigt,

b) daß durch die Höhe der Kirchensteuern die Leistungsfähigkeit
der Steuerpflichtigen allgemein nicht überfordert wird,

c) daß die Höhe der Kirchensteuern das Einkommensteueraufkom
men nicht in einem mit den Interessen des Staates unvereinba
ren Maße vermindert.

Die Kirchen verständigen sich über eine einheitliche Höhe der von den 
Finanzämtern verwalteten Kirchensteuern. 

(3) Die Kirchensteuerhebesätze bedürfen der Genehmigung des Landes.
Die Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn 

a) der Kirchensteuerhebesatz den der Mehrheit der Landeskirchen
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht übersteigt oder

b) die Kirchen nachweisen, daß die Höhe der Kirchensteuerhebe
sätze durch den notwendigen Bedarf bedingt ist.

(4) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht bis zum Ablauf
eines Monats nach der Vorlegung des Beschlusses ausdrüc..ltlich versagt 
wird. Gegen die Versagung der Genehmigung ist die Klage bei einem von 
den Vertragschließenden zu benennenden Schiedsgericht gegeben. Artikel 
12 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 gelten entsprechend. 

(5) Wer zur Kirchensteuer herangezogen ist, kann gegen die letztin
stanzliche kir-chliche Entscheidung das zuständige Gericht anrufen. 

(6) Die Kirchensteuern werden auf Antrag im Verwaltungszwangsver
fahren eingezogen. Das Land bestimmt die Vollstreckungsbehörde. 
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(7) Den Kirchen, Propsteien, ihren Kirchengemeinden und aus ihnen
gebildeten Ver bänden werden von den zuständigen Staats- und Gemein

. debehörden die Unterlagen mitgeteilt, deren sie zur Durchführung der 
Besteuerung und für die Feststellung ihrer Anteile bedürfen. 

Ar t i k e l 15 

(1) Die nach der Einkommen- (Lohn-)steuer bemessene Kirchensteuer
und die Mindestkirchensteuer werden durch die Finanzbehörden gegen 
Erstattung der entstehenden Kosten verwaltet; von Arbeitnehmern wer
den diese Kirchensteuern im Wege des Steuerabzuges vom Arbeitslohn 
erhoben. 

(2) Die Festsetzung und die Hebung der örtlich erhobenen Kirchensteu
ern können durch Vereinbarung zwischen Kirchengemeinde und politi
scher Gemeinde der letzteren gegen Ersatz der entstehenden Kosten über
tragen werden. 

Ar t i kel 16 

(1) Die Kirchen und Kirchengemeinden sind berechtigt, von ihren An
gehörigen freiwillige Gaben für kirchliche Zwecke zu sammeln. 

(2) Jede Kirche kann alljährlich in ihrem Gebiet eine Haussammlung
zum Besten ihrer bedürftigen· Gemeinden ohne besondere staatliche Er
mächtigung veranstalten. Die Zeit der Sammlung wird im Benehmen mit 
dem Land festgesetzt. 

A r t i k e l  1 7

Auf Landesrecht beruhende Gebührenbefreiungen des Landes und der 
Gemeinden gelten auch für die Kirchen, ,Propsteien, Kirchengemeinden 
und die aus ihnen gebildeten Verbände sowie für Anstalten und Stif
tungen. 

A r t i k e l  18 

(1) Das Land zahlt an die Kirchen vom 1. April 1957 ab als Dotation für
kirchenregimentliche Zwecke, als Zuschüsse für Zwecke der Pfarrbesol
dung und -versorgung sowie zum Ausgleich der in Artikel 19 und 20 ge
nannten Verpflichtungen jährlich DM 2,9 Millionen (Staatsleistung an die 
evangelischen Landeskirchen). Der Betrag ist in seiner Höhe den Ver
änderungen der Besoldung der Landesbeamten anzupassen. Ein Ver
wendungsnar;hweis gemäß § 64a der Reichshaushaltsordnung wird nicht 
gefordert. Durch Vereinbarung der Kirchen untereinander wird der An
spruch auf die Staatsleistung auf die Kirchen aufgeteilt. 

(2) Für eine Ablösung gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland in Verbindung mit Artikel 138 Absatz 1 der 
Verfassung des Deutschen Reichs vom .11. August 1919 bleibt die bisherige 
Rechtslage maßgebend. Das Land wird eine Ablösung nicht ohne Zu
stimmung der Kirchen durchführen. 

Ar t i k e l 19 

(1) Das Land überträgt das Eigentum am Schleswiger Dom mit den
Nebengebäuden Süderdomstraße 11, lla und 13 auf die Evangelisch-Lu
therische Landeskirche Schleswig-Holsteins. Hierbei wird Grunderwerbs
steuer nicht erhoben; das gleiche gilt für eine etwaige Weiterübertragung 
auf die Domgemeinde, wenn das Eigentum innerhalb von fünf Jahren 
nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages übergeht. 

(2) Das Land überträgt seine Rechte an den zum Predigerseminar Preetz
gehörenden Gebäuden auf die Evangelisch-Lutherische. Landeskirche 
Schleswig-Holsteins. 
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(3) Das kirchliche Nutzungsrecht an Kapelle und Sakristei des Klosters
Cismar bleibt in dem bisherigen Umfang erhalten. 

(4 ) Die bisherige Baulast des Landes für den Schleswiger Dom und das 
Predigerseminar Preetz wird durch Artikel 18 abgelöst. 

A r t i k e l  20 
(1) Die Kirchen ,stellen das Land von allen Verpflichtungen zu Geld

und Sachleistungen an die Kirchengemeinden, die Pfarr- und Küsterstel
len, insbesondere von denen zur baulichen Unterhaltung von Gebäuden 
frei. 

(2) Die bisherigen Verpflichtungen des Landes werden durch Artikel 18 
abgelöst. 

Ar t i k e l  2 1
Anleihen der Kirchen, Propsteien, Kirchengemeinden und der aus ihnen 

gebildeten Verbände im Sinne des Artikels 74 des Preußischen Ausfüh
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch bedürfen der staatlichen 
Genehmigung. 

Ar t i k e l  2 2
(1) Die im Eigentum der Kirchengemeinden stehenden Friedhöfe ge

nießen in demselben Umfang wie die Kommunalfriedhöfe den staatlichen 
Schutz. 

(2) Die Kirchengemeinden sind berechtigt, neue Friedhöfe anzulegen. 
(3) Die Friedhofsgebühren werden auf Antrag im Verwaltungszwangs

verfahren eingezogen .. Das Land bestimmt die Vollstreckungsbehörde. 

A r t i k el 2 3 
(1) Das Land gewährleistet den Kirchen, Propsteien, Kirchengemeinden

und den aus ihnen gebildeten Verbänden sowie Anstalten und Stiftungen 
das Eigentum und andere Rechte an ihren Vermögen im Umfange des 
Artikels 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in 
Verbindung mit Artikel 138 Absatz 2 der Verfassung des Deutschen Reichs 
vom 11. August 1919. 

(2) Die Landesbehörden werden bei Anwendung enteignungsrechtlicher
Vorschriften auf kirchliches Eigentum im Rahmen der gesetzlichen Be
stimmungen die kirchlichen Belange berück:sichtigen. Beabsichti
gen die Kirchen in Fällen der Enteignung oder der Veräußerung 
kirchlicher Grundstücke zur Vermeidung der Enteignung Ersatzgrund
stücke zu erwerben, werden die Landesbehörden ihnen Genehmigungen, 
die nach besonderen Vorschriften des Grundstücksverkehrs erforderlich 
sind, im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen in gleicher 
Weise wie anderen Personen erteilen. 

A rti k e l  2 4
(1) Im Verfahren vor den Kirchengerichten und in förmlichen Diszi

plinarverfahren gegen Geistliche und Kirchenbeamte sind 
1. die Kirchengerichte berechtigt, Zeugen und Sachverständige zu

vereidigen,
2. die Amtsgerichte des Landes verpflichtet, Rechtshilfeersuchen 

stattzugeben. 
(2) Dies gilt nicht für Verf.ahren wegen Verletzung der Lehrverp.flich

tung. 
A r t i k e l  25 

Die Kirchen werden der Erhaltung und Pflege denkmalswichtiger 
Gebäude nebst den dazugehörenden Grundstücken und sonstigen Gegen
ständen ihre besondere Aufmerksamkeit widmen. Sie werden Veräuße-
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rungen oder Umgestaltungen nur im Benehmen mit den Stellen der 
staatlichen Denkmalpflege vornehmen. Sie werden dafür sorgen, daß 
die Kirchengemeinden und die der kirchlichen Auf.sieht unterstehenden 
Verbände entsprechend verfahren. Im übrigen finden auch auf den kirch
lichen Bereich die Vorschriften eines etwa zu erlassenden Denkmal
schutzgesetzes Anwendung, soweit die Kirchen nicht im Benehmen mit 
dem Land eigene Vol'lschriften erlassen. 

A r t i k e l  26 
Die landesrechtlichen Vorschriften über nicht mit Lasten verbundene 

Patronate werden, soweit sie staatliche Normen sind, aufgehoben. Das
selbe gilt für die mit Lasten verbundenen Patronate, sobald die Betei
ligten sich über die Ablösung der Lasten geeinigt haben, die Ablösung 
auf Grund landesgesetzlicher Regelung stattfindet oder der Patron von 
den Lasten freigestellt wird. 

A r t i k e l  27 
Die nach Artikel 17 Absatz 1 des Preußischen Staatsgesetzes betreffend 

die Kirchenverfassungen der evangelischen Landeskirchen ·vom 8. April 
1924 (Gesetzsammlung Seite 221) der Staatsbehörde obliegenden Aufga
ben gehen auf die obersten Verwaltungsbehörden der Kirche über. 

A r t i k e l  28 
Die Kirchenleitungen und die Landesregierung werden eine etwa in 

Zukunft zwischen ihnen entstehende Meinungsverschiedenheit über die 
Auslegung dieses Vertrages auf freundschaftliche Weise beseitigen. 

A r ti k e l  29 
(1) Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen

in Kiel ausgetauscht werden. Er tritt mit dem Tage ihres Austausches in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages treten die sei
nen Bestimmungen entgegenstehenden Vorschriften außer Kraft, insbe
sondere das Preußische Staatsgesetz betreffend die Kirchenverfassungen 
der evangelischen Landeskirchen vom 8. April 1924 (Gesetzsammlung 
Seite 2 21). Es verbleibt jedoch bis zu anderweitiger bundesgesetzlicher 
Regelung bei der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte und nach Maß
gabe des Artikels 27 dieses Vertrages bei der Zuständigkeit der Verwal
tungsbehörden für die Entscheidung über öffentlich-rechtliche Verpflich
tungen zur Aufbringung der Baukosten für Neu- und Reparaturbauten 
bei Kirchen-, Pfarr- und Küstergebäuden, wenn die Küsterei mit der 
Schule nicht verbunden ist, sowie über die Verteilung derselben auf Kir
chengemeinden, kirchliche Verbände und Drittverpflichtete gemäß Ar
tikel 17 Absatz 2 bis 4 und 7 des im Satz 1 genannten Gesetzes. 
Kiel,. den 23. April 1957. 

Für das Land Schleswig-Holstein 
gez. K a i - U w e v. H a s s e 1 

Ministerpräsident 
Für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins 

gez. D. W i 1 h . H a 1 f m a n n gez. Dr. O s k a r E p h a 
Bischof Präsident des Landeskirchenamts 

Für die Evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck 
gez. H.M e y e r gez. W e r  n e r G ö b e 1 

Bischof Oberkirchenrat 

Für die evangelisch-lutherische Landeskirche Eutin 
gez. K i e c k b u s c h gez. d e B e er 

Landespropst Mitglied des Landeskirchenrats 
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Zusatzvereinbarung 
zum Vertrag zwischen dem Land Schleswig,Holstein 

und den evangelischen Landeskirchen in Schleswig•Holstein 

Zur Durchführung des Vertrages zwischen dem Land Schleswig-Holstein 
und den ·ev:angelischen Landeskirchen in Schleswig-Holstein (im V:ertrage 
und _in dieser Zusatzvereinbarung „Land" und „Kirchen" genannt) vom 

heutigen Tage wird vereinbart: 

§ 1 (zu Artikel 2 Absatz 1)
Die .Kirchen haben danach, unbeschadet der Regelung des § 13 Absatz 5 

Satz a; das Recht, von ihren Angehörigen . Kirchensteuern zu erheben. 
Unberührt bleiben die auf Grund älterer Kirchensteuerordnungen beste
henden ];'!,echte, von juristischen Personen des Privatrechts Kirchensteuern 
zu erheben. 

§ 2 (zu Artikel 2 Absatz 2 Satz 2) ·
Der kirchliche Dienst bleibt als öffentlicher Dienst im bisherigen Um-

fang anerkannt. 
. . 

§ 3 (zu Artikel 4 Absatz 2)
(1) Die der Anstellung vorangehende Berufung, d. h. das Angebot eines

Lehrstuhls durch das Land, wird in vertraulicher Form mit dem Vorbe
halt der in Artikel 4 Absatz 2 vorgesehenen Anhörung der Kirchen g.e
schehen .. · Gleichzeitig werden die Kirchen benachrichtigt und um ihr 
Gutachten ersucht werden, für welches ihnen eine ausreichende Frist ge-
währt wird. 

(2) Bedenken gegen Bekenntnis und Lehre des Anzustellenden werden
von den Kirchen nicht erhoben werden, .ohne daß sie sich- untereinander 
und mit anderen Kirchen ihres Bekenntnisses beraten und festgestellt 
haben, ob ihre.Bedenken überwiegend geteilt werden. Das Ergebnis wird 
in einem Gutachten angegeben werden. Die Kirchen werden, bevor sie in 
ihrem· Gutachten solche Bedenken erheben, in eine vertrauliche münd
liche Fühlungnahme mit der Fakultät eintreten, auf Wunsch .der Kirchen 
oder der Fakultät unter Beteiligung eines der evangelischen Kirche an
gehörenden Vertreters des Landes. 

. § 4 (zu Artikel 4 Absatz 3)
(1) Der Universitätsprediger wird aus dem Kreise der ordinierten Mit

glieder der Fakultät ernannt. Er wird durch den zuständigen Bischof ein
geführt.· 

(2) Der Universttätsprediger erhält eine kirchliche Bestallung .. Die Be
stallungsurkunde wird bei der Einführung ausgehändigt. 

(3) Wird aus besonderen Gründen: von der Ernennung eines Univ€rsi
tätspredigers abgesehen, so wird Sorge getragen werden, daß auf Grund 
besonderer Vereinbarung der evangelische akademische Gottesdienst von 
Mitgliedern. der Theologischen· Fakultät abgehalten wird. 

§ 5 (zu Artikel 5 Absatz 1)
(1) .Kirchliche Ausbildungsstätten im Sinne des Artikels 5 Absatz 1

Satz 2 sollen die gleichen Zulassungsbedingungen wie die entsprechenden 
staatlichen Ausbildungs_stätten vorschreiben und eine der entsprechenden 
staatlichen Ausbildung gleichwertige pädagogische und fachmethodische 
Ausbildung gewährleisten. 

(2) Die Höhe der in einer besonderen Vereinbarung festzulegenden. Zu
schüsse des Landes soll den Kosten des Landes für die Studenten der
Pädagogischen- Hochschulen unter Berücksichtigung einer angemessenen
Eigenleistung der Kirchen entsprechen.
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§ 6 (zu Artikel 5 Absatz 2)
. § _3 dieser Vereinbarung ist entsprechend anzuwenden. 

§ 7 (zu Artikel 9 Absatz 2 Satz 3)
Der Vorsitzende des Ausschusses muß die Befähigung zum Richteramt 

besitzen. 

§ 8 (zu Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 10 Absatz 4)
Ein staatliches Einspruchsrecht wird hierdurch nicht begründet. 

§ 9 (zu Artikel 11 Satz 1)

Für Pfarrverweser gilt nur das in Artikel 10 Absatz 1 zu a genannte 
Erfordernis. 

§ 10 (zu Artikel 12 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 4)

(1) Die Klage ist der Landesregierung zuzustellen. 
(2) Das Schiedsgericht besteht, unbeschadet des Absatzes 3, aus je 

einem von dem Land und der beteiligten Kirche zu ernennenden Schieds
richter sowie einem von den beiden ernannten Schiedsrichtern zu wählen
den Vorsitzenden. Sind an dem Verfahren mehrere Kirchen beteiligt, so 
ernennen sie gemeinsam einen Schiedsrichter. Der Vorsitzende muß die 
Befähigung zum Richteramt haben. Die von den Parteien zu bestellenden 
S_chiedsrichter sind binnen eines Monats nach Klagezustellung zu ernen
nen. Kommt die Wahl des Vorsitzenden nicht binnen eines weiteren Mo
nats zustande, so wird er von dem Präsidenten des für Schleswig-Hol
.stein zuständigen Oberverwaltungsgerichts ernannt. 

(3) Das Land und die Kirchen behalten sich vor, sich binnen 14 T'agen
nach. Klagezustellung dahin zu einigen, daß das Schiedsgericht aus drei 
namentlich zu benennenden Mitgliedern des für Schleswig-Holstein zu
ständigen Oberverwaltungsgerichts gebildet wird, die aus ihrer Mitte 
einen Vorsitzenden wählen. 

(4) Für das Verfahren des Schiedsgerichts sind die Vorschriften der für 
Schleswig-Holstein g·eltenden Verwaltungsgerichtsverfahrensordnung ent
sprechend anzuwenden. 

§ 11 (zu Artikel 13 Absatz 1)

Das Land kann innerhalb der Frist Bedenken erheben; ein Einspruchs-
recht wird hierdurch nicht begründet. 

§ 12 (zu Artikel 14 Absatz 1 b)

Es besteht Übereinstimmung darüber, daß durch diese Bestimmung 
vermieden werden soll, daß die Finanzämter und andere öffentliche Kas
sen bei der Einziehung von Kirchensteuern durch von den staatlichen 
Bestimmungen abweichende kirchliche Regelungen zusätzlich belastet 
werden. 

§ 13 (zu Artikel 14 Absatz 3)

(1) Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe a bezieht sich nur auf die Festsetz.ung
des Hebesatzes der nach der Einkommen- (Lohn-)steuer bemessenen 
Kirchensteuer. 

(2) Bei der Berechnung der Mehrheit im Sinne des Artikels 14 Absatz 3 
Buchstabe a sind folgende Landeskirchen zu berücksichtigen: 
Baden, Bayern, Braunschweig, Hannover, Hessen-Nassau, Kurhessen
Waldeck, Lippe; Oldenburg, Pfalz, Rheinland, Schaumburg-Lippe, West-
falen und Württemberg. 
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Eine neue Vereinbarung nach der staatlichen Wiedervereinigung bleibt 
vorbehalten. 

(3) Ein Kirchensteuer- (Umlage-)beschluß, durch den die Steuer als 
gleichmäßiger Zuschlag zu den Meßbetr�gen der Grundsteuer bemessen 
wird, gilt als genehmigt, wenn der Zuschlag 15 vom Hundert der Meß
beträge nicht übersteigt. Ändern sich die Meßzahlen der Grundsteuer, so 
ist der allgemein genehmigte Kirehensteuersatz durch Vereinbarung zwi
schen den Kirchen und dem Land den veränderten Verhältnissen anzu
passen; das gleiche gilt, wenn sich," z. B. durch eine neue Bewertung des 
Grundbesitzes, die Besteuerungsgrundlage _ dieser Steuer wesentlich 
ändert. 

(4) Das Recht der Kirchen, ein Kirchgeld auf örtlicher Basis zu erhe
ben, bleibt unberührt. Ein Kirchensteuer- (Umlage-)beschluß, durch den 
die Erhebung eines Kirchgeldes bestimmt wird, gilt als genehmigt; wenn 
das - Kirchgeld sich in einem Rahmen hält, der zwischen dem Land und 
den einzelnen Kirchen vereinbart wird. 

· 

(5-) Die Absätze 3 und· 4 geiten sinngemäß auch für Kirchensteuern 
älteren Rechts, z. R Pflugumlagen: Die Kirchen werden dem Land bis 
zum 31 .Dezember 1958 eine Aufstellung über Inhalt und Umfang der am 
1. .Tanuar 1957 in Kraft befindlichen Kirchensteuern älteren Rechts vor
legen. Die hierin enthaltenen Kirchensteuern gelten als genehmigt,

(6) Die staatliche Genehmigung nach Artikel 14 enthält gleichzeitig die 
Vollstreckbarkeitserklärung. 

§ 14 (zu Artikel 14 Absatz 7)

(1) Für .die Mitteilung der Besteuerungsunterlagen sind wie bisher fol
gende Verfahren vorgesehen: 

a) Die_ Kirchengemeinden erhalten Einsicht in die V-Listen, in die
Buchurigsstreifen der Finanzkassen und in "die Lohnsteuerkarten.

b) Die Finanzverwaltung gestattet, daß die zuständigen· Beamten die
Einzahlurtg an Kirchensteuern in freiwilliger Mehrarbeit gegen
Bezahlung· durch die aufti'aggebenden Kirchengemeinden feststel
len und mitteilen.

c) Die Finanzämter erteilen in Einzelfällen Auskünfte über die Be
steuerungsgrundlagen von_ Kirchensteuerpflichtiigen.

(2) Die· Gemeindebehörden verfahren für ihre Steuern entsprechend.
(3)

° 

Weiter gewähren die Staats- und Gemeindebehörden den Kirchen 
Ein-sieht in di"e Angaben über Konfessionszugehörigkeit und in die Per
sonenstandserhebungen. 

(4) Es besteht Übereinstimmung darüber, daß weitere - Möglichkeiten
des Beistandes vereinbart werden können, wenn infolge einer "Änderung 
des Erhebungsverfahrens oder aus sonstigen Gründen die bisherigen 
Möglichkeiten für eine ordnungsmäßige Durchführung · der Besteuerung 
nicht ausreichen. 

· 

§ 15 (zu Artikel 15 Absatz 1)

(1) Diese Bestimmung verpflichtet die Finanzverwaltung des Landes 
und die Arbeitgeber nur zu ihrer T'ätigkeit in dem bisherigen Umfang. 

(2) Zur Mindestkirchensteuer gehört das in den Bereichen der K;irchen
zentral erhobene Kirchgeld., Eine Änderung der Bezeichnung wird an
gestrebt.· 

(3) Die entstehenden Kosten werden nach Vereinbarung mit einem ein
heitlichen Prozentsatz des durch die Finanzbehörden· erhobenen Kirchen
steueraufkommens abgegolten (Verwalti.mgskostenbeitr!!-g). Dieser · be
trägt zur Zeit 4 0/o. Die Kirchen sind damit einverstanden, daß das ge-
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samte Aufkommen der von den Finanzämtern verwalteten Kirchen
steuern in den Gebieten der einzelnen Kirchen einheitlichen Konten zu
geführt wird. 

(4) Es bleibt den Kirchen unbenommen, die Einziehung der Kirchen
steuern wieder ganz durch ihre eigenen Einrichtungen vorzunehmen. 
Sollten sie danach erneut die Einziehung durch die Finanzämter wün
schen, so kann diese nur im Einvernehmen mit dem Land· eingeführt 
werden. 

§ 16 (zu Artikel 18 Absatz 1)

(1) Die Staatsleistung wird mit einem Zwölftel des Jahresbetrages je
weils monatlich im voraus an die Geschäftsstelle der Kirchen gezahlt. 

(2) Die Anpassung an Veränderungen der Besoldung der Landesbeam
ten ist wie folgt vorzunehmen: 

1. Berechnungsgrundlage ist die Besoldung der Landesbeamten der
Besoldungsgruppe A 2 c 2 (Eingangsgruppe des höheren Dienstes)
im März 1957. 

2. Ausgegangen wird von dem Mittel zwischen Anfangs- und End
grundgehalt der Besoldungsgruppe A 2 c 2 einschließlich der 400/o
igen Zulage nach § 1. des Gesetzes zur Änderung und Ergänzung
des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Landesbeamten vom
23. Januar 1952 (GVOBI. Schl.-H. S. 19) und § 7 des Dritten Ge
setzes zur Änderung und Ergänzung des Besoldungs- und Versor
gungsrechts der Landesbeamten vom 28. · Oktober 1953 (GVOBI.
Schl.-H. S. 135) und der nichtruhegehaltfähigen Zulage zum Grund
gehalt in Höhe von 15 vom Hundert nach dem Runderlaß vom 8.
März 1956 - Bes. 201 - 19 II/42 - (nicht veröffentlicht), dem Woh
nungsgeldzuschuß der Tarifklasse III, Ortsklasse B, für einen Be
amten mit zwei zuschlagpflichtigen Kindern und einem Kinder
zuschlag in Höhe von 120 vom Hundert des Jahresbetrages für ein
Kind von 13 Jahren. Das ist im März 1957 ein Zwölftel von

12 174,- DM = 1 014,50 DM.
3. Die Staatsleistung wird in dem gleichen Verhältnis erhöht oder

vermindert, in dem sich die Besoldung gegenüber der gemäß Zif
fer 1 und 2 festgestellten Besoldung erhöht oder vermindert.

(3) Für Kataster- und Naturalleistungen wird ein Betrag von 48 000,
DM angesetzt, für die Baulast des Domes Schleswig ein Betrag von 
40 000.- DM. 

(4) Die Versorgungsbezüge für die ehemaligen Kirchenbeamten bzw. de
ren Hinterbliebene werden wie bisher. von den Staatsleistungen vor de
ren Auszahlung abgezogen. 

§ 17 (zu Artikel 19 Absatz 1)

Die Bauaufsicht über den nach diesem Vertrag auf die Evangelisch
Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins übergegangenen Dom zu 
Schleswig wird weiterhin unentgeltlich durch das Landesbauamt in 
Schleswig durchgeführt. 

§ 18 (zu Artikel 20 Absatz 1)

(1) Das Land darf ohne Zustimmung der Kirche Verpflichtungen, von
denen es freizustellen ist, weder gerichtlich noch außergerichtlich in ir
gendeiner Weise anerkennen. Wird das Land wegen der genannten Ver
pflichtungen in einen Rechtsstreit verwickelt, so wird es der Kirche als
bald den Streit verkünden und ihr Einsicht in seine Unterlagen über den 
Prozeßstoff gewähren. Die Prozeßkosten sind dem Land zu erstatten. 
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(2) Die Kirchen werden sich urp. den Abschluß von Verträgen mit den
Berechtigten bemühen, durch die das Land aus seinen Verpflichtungen 
gegenüber den Berechtigten entlassen wird. 

(3) Unberührt bleiben die vertraglichen Ansprüche der Kirche Lübeck
aus Anlaß des Wiederaufbaues des Domes und der Marienkirche. 

§ 19 (zu Ar:tikel 24 Absatz 1)
Der den Eid Abnehmende muß die Befähigung zum Richteramt haben. 

§ 20 (zu Artikel 29 A bsatz 2)
Das Land und die Kirchen werden die nach dieser Vorschrift außer 

Kraft tretenden gesetzlichen Bestimmungen im beiderseitigen Einver
nehmen bekanntgeben. 

Kiel, den 23. April 1957. 

Für das Land Schleswig-Holstein 
gez. K a i -Uw e v. Ha s·s e l  

Ministerpräsident 

Für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins 
gez. D. W i 1 h . Ha 1 f m a n  n gez. Dr. 0 s k a r E p h a 

Bischof Präsident des Landeskirchenamts 

Für- die Evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck 
gez. H.M e y e r gez. Wer n e r G ö b e 1 

Bischof Oberkirchenrat 

Für die evangelisch-lutherische Landeskirche Eutin 
gez. K i e c k b u s c h gez, d e B e e r

Landespropst Mitglied des Landeskirchenrats 

§ 2

(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Vertrag und die Zusatzvereinbarung in Kraft

treten, ist im kirchlichen Gesetz- und Verordnungsblatt bekanntzugeben.

E u t i n , den 6. Mai 1957 

Der Landeskirchenrat 

Kie c k b usc h d e  B e  e r Pr üh s 
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IV. 

Änderung der Reisekostenverordnung vom 29. September 1952 

Gesetz- und Verordnungsblatt der Ev.-Luth. Landeskirche Eutin vom 

15. Dez.ember 1952, 15. Stück II. Band S. 178/17-9 

·In Anlehnung an die Verordnung der Landesregierung Schleswig

Holstein (Amtsblatt tür Schleswig-Holstein vom 26. Januar 1957 Nr. 4 

Seite 33) werden die Ta g e - u n d ü b e r  n a c h t u n g s g e 1 d e r  für die 

· Ev.-Luth. Landeskirche Eutin m i t  Wi r k u ng vom 1. Fe b ru a r 1 9  5 7

wie folgt geänd'ert: 

Die Trennung zwischen Dienstreisen im Bereich der Ev.-Luth. Lan

deskirche Eutin und außerhalb der Eutiner Landeskirche fällt fort. 

Es beträgt: 

a) Das T a g e g e 1 d für jeden vollen Kalendertag in

Stufe Ia

Stufe Ib

Stufe II

Stufe III

Stufe IV

Stufe V .

b) das Üb e r n ach t u n g sge l d  in

Stufe Ia 

Stufe Ib

Stufe II

Stufe III . 

Stufe IV

Stufe V 

E u t i n , den 18. März 1957 

Der Landeskirchenrat 

20,- DM 

17,- DM 

14,-DM 

11,-DM 

9,50 DM 

8,-DM 

15,-DM 

14,- DM 

11,-DM 

10,-DM 

7,50 DM 

7,-DM 
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V. Kirchengesetz über den Haushaltsvoranschlag

der Landeskirchenkasse für das Rechnungsjahr 1957

vom 3. April 1957 

Die Gesetzgebende Versammlung hat auf Grund des § 37 der Ver

fassung der Ev.-Luth. Landeskirche Eutin vom 1. November 1947 nach 

Anhörung des Synodalausschusses folgendes beschlossen: 

„Der beigefügte Haushaltsvoranschlag der Landeskirchenkasse für 

die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. Mä:rz 1958 wird 

in Einnahme auf . 1 016 251,- DM 

in Ausgabe auf . . . . . . . . . . 1 016 251,- DM 

festgesetzt und genehmigt. 

Die im Haushaltsvoranschlag aufgeführten Beträge sind innerhalb der 

einzelnen Kapitel deckungsfähig." 

Das vorstehende, von der Gesetzgebenden Versammlung der Landes

synode der Ev.-Ltith. Landeskirche Eutin am 3. April 1957 beschlos

sene Gesetz wird verkündet. 

E u t i n ,  den 3. April 1957 

Der Landeskirchenrat 

Ha u s h a ltsp l a n. 

dei Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Eutin 

für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 1958 

A. Einnahmen:

Kapitel 01 Aus Vermögen . . . . . . . 

03 Staatsleistungen . . . . . . 

,, 04 Pachterträge aus Landbesitz 

der Kirchengemeinden . . . . . 

0 5  Erstattungen für die Besoldung 

der Ostpfarrer . . . . . . 

0 6  Kirchensteuern . . . . . . . . 

07 Aus Mitteln der Kollekten . . . 

08 Aus Grundstücken� Dienst- und Miet-

wohnungen . . . . . . . 

14 Verschiedene Einnahmen . . . . .  . 

1957 

850,- DM 

58000,- ,, 

26000,- ,, 

62000,- ,, 

841000,- ,, 

2100,- ,, 

26 301,- ,, 

' ,, 

Sa.: 1016 251,- DM 
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B. A u s g a b e n :

Kapitel 01 Kirchliche Körperschaften

02 Umlagen . . . . . . . .  . 

03 Landeskirchliche Verwaltung 

04 Personalverwaltung für Pastoren 

und deren Hinterbliebene . . .  

1957 

5 750,- DM 

27 280,- ,, 

121 050,- ,, 

411 600,- ,, 

05 Unterstützung an ostvertriebene Pastoren 

und deren Hinterbliebene 

06 Steuerverwaltung 

07 Innerkirchliche Arbeit . . 

08 Grundstücke, Dienst- und Miet-

wohnungen . . . . . . .  . 

09 Zinsen und Schuldentilgung 

10 Zuschüsse und Beihilfen 

an Kirchengemeinden 

14 Verfügungsmittel 

E u t i n, den 3. April 1957 

Der Landeskirchenrat 

VI. J a h r e s  re c h  nun ge n 

76 000,- ,, 

211 500,- ,, 

35 700,- ,, 

34 030,- ,, 

63 342,- ,, 

29 000,- ,, 

999,- ,, 

Sa. 1 016 251,- DM 

der Landeskirchenkasse der Ev.=Luth. Landeskirche Eutin 

für die Rechnungsjahre 1953 - 1956 

Die Gesetzgebende Versammlung hat am 30. Juli 1957 die ordnungs

mäßig geprüften Jahresrechnungen der Landeskirchenkasse für die 

Rechnungsjahre 1953, 1954 und 1956 festgestellt und genehmigt. Den 

Rechnungsführern der Landeskirchenkasse wird für die Rechnungsjahre 

1953 bis 1956 Entlastung erteilt. 

Eu t i n ,  den 30. Juli 1957 

Der Landeskirchenrat 
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VII. Nachrichten: 

a) Verstorben:

1. Regierungsrat a. W. und stellvertretendes Mitglied des Landes
kirchenrats Kurt Sc h e I h o r n am 30. Mai 1957.

2. Geschäftsführer des Hilfswerks Kaufmann Paul St r o I o k e
am 31. Dezember 1956.

b) Personalveränderungen:
4 

1. Pastor Johannes Fr e y e r ,  Gnissau, trat am 1. November 1956 •,-
in den Ruhestand. Er übernahm vom gleichen Zeitpunkt ein
Pfarramt in Berka / Harz.

2. Nachfolger in Gnissau wurde Pastor Gerhard Rück h e i m  aus
Neukirchen, Kreis Südtondern, mit Wirkung vom 1. August 1957.

3. Neuer Geschäfts.führer des Hilfswerks wurde Steuerinspektor
a. D. Johann K n o o p .

Verbandsnachrichten: 

a) Neuregelung der Angestellten- und Lohnempfängervergütungen

(TO.A und TO.B): 

Der Landeskirchenrat hat beschlossen, daß die im Amtsblatt von 
Schleswig-Holstei_n 
1. Nr. 15 vom 13. April 1957
2. Nr. 27 vom 6. Juli 1957
abgedruckten Tarifverträge

1. Länderlohntarifvertrag Nr. 4 vom 6. März 1957 (Runderlaß des Fi'-
nanzministers vom 26. März 1957 - Arb. 312/6 - 211 II/41 -)

2. Tarifvertrag vom 4. Juni 1957 (Runderlaß des Finanzministers vom 28.
Juni 1957 - Arb. 312/6 - 211 II/41 -)
auch für die im Bereich der Ev.-Luth. Landeskirche Eutin tariflich be
schäftigten Mitarbeiter anzuwenden sind.




